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I. Begrenzung des 

Das Plangebiet 

im Norden: 

im Nordosten: 

Plangebietes  

wird umgrenzt: 

durch die Südseite der L 280 

durch die Bundesbahn, begrenzt durch die 
Südwestgrenze der Flurstücke Gemarkung 
Dormagen, Flur 10, Flurstück 31, Flur 8, 
Flurstück 18 und Flur 3, Flurstück 40 

2,. 

im Südosten: 	durch die Südseite des Holzweges und 

im Südwesten: durch die Nordseite der Bundesautobahn (A 57) 

II. Veranlassung und Begründung  

Seit dem 3.12.1981 besteht für das unter Ziffer I. ge- 
nannte ca. 89 ha große Plangebiet der rechtsverbindliche 
Bebauungsplan Nr. 326 "Gewerbegebiet Mathias-Giesen-Straße" 
(ehemaliger Bebauungsplan Nr. 208). 

Der Bebauungsplan setzt neben dem Zentralfriedhof Grün-
und Waldflächen zum größten Teil Gewerbegebiet fest. 

Ein Teil des Bebauungsplanes ist bereits realisiert. 
Die sich hierbei bis heute abgezeichnete, dem Planungsziel 
nicht entsprechende Entwicklung in diesem Gebiet, ver-
anlasste den Rat der Stadt. Dormagen, zu beschließen, den 
Bebauungsplan Nr. 326 "Gewerbegebiet Mathias-Giesen-Straße" 
zu ändern. 

Durch die verkehrsgünstige Lage, unmittelbarer Anschluß 
an die Bundesautobahn A 572  soll das Gebiet nach den grund-
sätzlichen Planungsgedanken als Entwicklungsraum für klassische 
Gewerbebetriebsformen dienen (Produzierendes Gewerbe, Hand-
werksbetriebe ..). Entsprechend dem Planungsgedanken ist auch 
das Erschließungssystem konzipiert worden. 

Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen im Plangebiet 
sind als Gewerbegebiete (GE) entsprechend § 8 Baunutzungs-
verordnung ausgewiesen. Lediglich im Eckbereich L 280/Mathias-
Giesen-Straße wurde ein Sondergebiet im Zweckbestimmung 
"Verbrauchermarkt" gemäß § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung 
festgesetzt. 

Auf dieser Grundlage hat sich in diesem Sondergebiet, ein 
für die Stadt Dormmgen bedeutsamer Verbrauchermarkt mit an-
gegliedertem Baumarkt angesiedelt. 
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Im übrigen entstanden im Gewerbegebiet kleinere Einzel-
handelsbetriebe mit Bruttogeschoßflächen zwischen 500 
und 1.500 qm. 

Die sich im Plangebiet z.1. abzeichnende Nutzungsstruktur 
(Einzelhandelsgeschäfte) widerspricht der allgemeinen 
städtebaulichen Funktionszuordnung für die einzelnen Städt-
teile und den grundsätzlichen Zielvorgaben für dns Gewer--
begebei.t Mathias-Giesen-Straße. 

Schwierigkeiten, die sich mit der Ansied.Iung von F',inzel-
handelsbetrieben in relativ peripherer Lage zu der im 
Stadtkern gelegenen Einkaufsstraße --Kölner Straße/Kern--
gebiet- ergeben, zeichnet sich heute schon ab. 

Größerer Kundenstrom ^ zusätzlicher PKW-Verkehr, Überbe-
lastung der Gewerbegebietsstraßen, 
Rückstau auf Parkplätzen, erhöhte 
Unfallgefahr. 

Unter Beachtung,.des erkennbaren Nutzungskonfliktes ist es 
daher aus verkehrstechnischen und städtebaulichen Gründen 
notwendig, das Gewerbegebiet nach 5 1 Abs. 5 in Verbindung 
mit § 1 Abs. 9 Baunutzungsverordnung nutzungsmäßig einzu-
schränken. 

Die Änderung; des Bebauungsplanes Nr. 326 "Gewerbegebiet 
Mathias-Giesen-Straße" 1. Änderung beinhaltet die folgende 
textliche Festsetzung: 

Für den gesamten Bereich des Gewerbegebietes Mathias-Giesen-
Straße sind nach § 1 Abs. 5 - 9 BauNVU ausgeschlossen: 

Einzelhandelsbetriebe 

Ausnahmen:  

1. Einezlilandelsbetriobe in Verbindung m:i_t Handwerksbe-
trieben, wenn diese flächenmäßig überwiegen. 

2. Gartencenter, deren Bruttogesehoßfläche "I > 500 elrr►  nicht 
übersteigt. 

3. Baumärkte, deren Bruttogeschoßfl.äche 1.500 qm nicht 
übersteigt. 



3 

Li. KfZ- und Zubehörhandel, deren Bruttogesehoßfläche 
1.500  qm nicht übersteigt. 

III. Ziele  der  Raumordnung  und Landesplanung  

Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung werden 
durch die Nutzungseinschränkung nicht berührt. 

IV. Be- und Entsorgung,  

Die Maßnahmen zur,  Be- und Entsorgung werden durch 
die Nutzungseinschränkung nicht berührt. 

V. Verkehrserschließung  

Die Verkehrserschließung wird durch die Nutzungs-
einschränkung nicht berührt. 

VI. Grünflächen  

Grünflächen werden durch die Nutzungseinschränkung 
nicht berührt. 

VII. Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind eingeleitet zur Durch-
setzung des gesamten Planungszieles. 

Sie richten sich nach den Maßgaben des IV. Teiles 
des Bundesbaugesetzes. 

v 

i 

t~ 



VIII. Maßnahmen zur Sicherung der Infrastruktur  

Die notwendige Infrastruktur (§ 9 a BBauG) ist gegeben; 
sie wird im Zuge der Realisierung der Planungen ergänzt 
und verbessert. 

IX. Grundsätze für soziale Maßnahmen  

Sollten sich bei der Verwirklichung des Bebauungsplanes 
nachteilige Auswirkungen auf die persönlichen Lebensum-
stände von Bürgern ergeben, wird die Stadt Dormagen nach 
§ 13 a BBauG Maßnahmen mit den Bürgern erörtern, die das 
Ziel haben, soziale Härten zu vermeiden. 

X. Verwirklichung des Bebauungsplanes  

Der Bebauungsplan soll kurzfristig realisiert werden; 
hierzu wird auf die Entscheidungsbegründung vom 10. Juni 1980 
hingewiesen. 

XI. Kosten und Finanzierung  

Der Stadt Dormagen werden durch die Nutzungseinschränkungen 
keine zusätzlichen Kosten entstehen. 

Dormagen, den 22. November 1984 

  

  

A'chwarz 
Techn. Beigeordneter 

ti 
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Ergänzung zur Entwurfsbegründung des Bebauungsplanes Nr. 326 
"Gewerbegebiet Mathias-Giesen-Straße", 1. Änderung  

1. Die Entwurfsbegründung (§ 2 a Abs. 6 BBauG) vom 22. 11. 1984 
wird durch Beschluß des Rates der Stadt Dormagen vom Z SCp, ~~~5 
als Entscheidungsbegründung übernommen. 

z. Bedenken und Anregungen  

Der Rat der Stadt Dormagen hat sich mit den vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen befaßt. Diese wurden nach Abwägung 
der privaten und öffentlichen Belange gegen- und unterein-
ander als städtebaulich unbegründet bzw. weil sie nicht 
Gegenstand des Planverfahrens sind, zurückgewiesen. 

2.1 Die von den Einwendern vorgetragenen Bedenken und Anregungen 
richten sich insbesondere: 

a) gegen die Verkehrsplanung 

b) gegen die Nutzungseinschränkung bei der Zulassung von 
Einzelhandelsbetrieben und 

c) gegen zu erwartende entschädigungspflichtige Auswirkungen 
der Planungen. 

Zu a) :  

Bereits im Jahre 1974 wurden die städtebaulichen Ziele für 
den Übergangsbereich zwischen den komplexen Industriequar-
tieren im Süden der Stadt und im Siedlungsschwerpunkt Dormagen-
Horrem festgelegt und planungsrechtlich als Gewerbegebiet ver-
bindlich bestimmt - Bebauungsplan Nr. 208 "Gewerbegebiet 
Mathias-Giesen-Straße" -. 

Neben seiner bedeutenden infrastrukturellen Funktion als 
städtischer Gewerbeentwicklungsbereich hat das Gesamtplan-
gebiet erhebliche Verkehrsmengen von den unmittelbar an-
grenzenden überregionalen Verkehrssystemen - speziell zu-
und abfahrender Gewerbeverkehr - aufzunehmen. 

Diese besondere Situation wurde bei der Aufstellung der Ur-
sprungsplanung für das Gewerbegebiet beachtet; die Haupt-
straßensysteme innerhalb des Plangebietes, die von der 
Trassenführung auch heute noch relevant sind, resultieren 
aus der damaligen Verkehrsanalyse bzw. Prognose. 

Als Grundlage für die Konzeption des Verkehrsnetzes des 
Gewerbegebietes dienten repräsentativ die Verkehrsmengen 
des Bayerwerkes Dormagen - ohne angrenzende GI-Betriebe -. 

6 
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1968 - 1969 betrug z. B. der mittlere LKW-Durchsatz 1.100 -
1.200 LKW/Arbeitstag (1973 = 1.300 LKW/Arbeitstag). 

Durch Zentralisierung des Bayer-LKW-Verkehrs auf eine Werks- 
zufahrt (Tor 14) wurde eine LKW-Durchsatz-Prognose von 
2.500 LKW/Arbeitstag ermittelt. 

Nach den Aussagen des Generalverkehrsplanes für die ehemalige 
Stadt Dormagen - vor der Gebietsreform - wurde für die L 280 
eine starke Verkehrszunahme prognostiziert. 

Um sicherzustellen, daß der Verkehr aus dem Gebiet reibungs-
los zur L 280 abfließen kann, sollten künftig Erweiterungs-
möglichkeiten für den Knotenpunkt Mathias-Giesen-Straße vor-
gesehen werden. 

Im Jahre 1961 wurde der Bebauungsplan Nr. 208 durch den Be-
bauungsplan Nr. 326 "Gewerbegebiet Mathias-Giesen-Straße" 
ersetzt. Dieser berücksichtigte insbesondere die auch durch 
die Gebietsreform verursachte veränderte Verkehrssituation 
des Mittelzentrums Dormagen. 

Zur Entlastung des Gebietes wurde die Hamburger Straße - heute 
Alte Heerstraße - mit direktem Anschluß an die L 280 und somit 
an den Verknüpfungspunkt der A 57/L 380 geplant. 

Auf eine Anbaufreiheit der Alten Heerstraße konnte verzichtet 
werden, da z. T. aus topographischen Gründen (Norden und Süden) 
wegen Rampenlage keine direkten Zufahrten von angrenzenden 
Grundstücken möglich waren. 

Im übrigen war unter Beachtung der allgemeinen wirtschaft-
lichen Investitionstätigkeit und der bekanntgewordenen Ver-
kaufsverhandlungen bestimmter Grundstückseigentümer mit 
großflächigen Gewerbebetrieben, bevorzugt im Bereich der 
Alten Heerstraße, zu rechnen; diese eindeutige Entwicklungs-
tendenz schloß daher eine Serie von aufeinanderfolgenden 
Straßenzufahrten zwangsläufig aus. Es konnte davon ausge-
gangen werden, daß eine nachteilige Einschränkung der 
Leistungsfähigkeit der im Plan vorgesehenen Verkehrsbänder 
ausgeschlossen war. 

Sowohl die Investitionsfähigkeit als auch die großflächige 
Neubildung von Gewerbebetrieben hat sich verändert; die Ent-
wicklungsflächen im Stadtgebiet haben sich nicht prognose-
konform entwickelt. Statt großflächiger Gewerbebetriebsformen 
ist aufgrund des im zur Diskussion stehenden Gewerbegebietes 
erkennbaren Trends mit kleineren bzw. kleinflächigen Betrie-
ben zu rechnen. Dieses hat unmittelbaren Einfluß auf die 
Erschließungsqualität. Zumal nach aktuellen Verkehrsunter-
suchungen des Ing.-Büros Dr. Scholz, Dipl.-Ing. Wolff und 
Frank aus dem Jahre 1984/85 innerhalb des Stadtgebietes z.B. 
die Alte Heerstraße eine hervorragende Bedeutung als Ver-
bindungs- und Entlastungsstraße - Querspange - zwischen den 
nördlichen und südlichen Stadtteilen hat. 

r~ 
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Außerdem stellt sie eine Verknüpfung zu einer möglichen 
sogenannten Südtangente, die die direkte Anbindung der 
Dormagener Tnnenstadt sicherstellen soll, dar. 

Die vorgenannten Verkehrsuntersuchungen ergeben zweifels-
frei, daß das Gewerbegebiet zusätzliche, durch Einzel-
handelsbetriebe verursachte, intensive individuale PKW-
Aufkommen nicht aufnehmen kann. Denn die Bemessungen der 
im Plangebiet liegenden Erschließungsanlagen sind nur so 
vorgenommen, daß ein durch Gewerbebetriebe ausgelöstes 
LKW/PKW-Aufkommen und die stadtteilbezogenen Verkehrsmengen 
bewältigt werden können. 

Eine größere Verkehrsmengenaufnahme würde erfordern, daß die 
vorhandenen und geplanten Erschließungsanlagen in unvertret-
barem Ausmaß ausgebaut werden müßten. Dieses führte aber zu 
einer städtebaulich und verkehrstechnisch nicht erwünschten 
Verkehrskonzentration. Vorhandene leistungsfähige Verkehrs-
bänder außerhalb des Plangebietes tragen wesentlich besser 
und kostengünstiger zu einer ausgewogenen Verkehrsmengen-
verteilung bei. 

Zu b):  

Die Stadt Dormagen hat konsequent durch die vorbereitende 
verbindliche Bauleitplanung eine gebotene Trennung zwischen 
Wohn-, Geschäfts-, Gewerbe-, Erholungsbereiche usw. sicher-
gestellt. Dieses war notwendig, um den Erfordernissen eines 
gesunden Wohnumfeldes, eines wohnnahen multifunktionalen 
Arbeitsstättenangebotes sowie einer intakten Umwelt gerecht 
zu werden. 

In diesem Zusammenhang ist und wird auch das für die Stadt 
Dormagen unverzichtbare Stadtzentrum planungsrechtlich ge-
sichert. Durch die erkennbare Entwicklung - Einzelhandels-
entwicklung im Gewerbegebiet - wird neben den unter a) ge-
nannten Verkehrsproblemen die gewünschte städtebauliche 
Funktionszuordnung unterlaufen. Hierdurch tritt ein Zentrali-
tätsverlust für die Dormagener Innenstadt ein, der eine er-
hebliche Verschlechterung der Versorgungsqualität für die 
Zukunft befürchten läßt. 

Was die Ausnahmen für Handelsbetriebe, Gartencenter, Bau-
märkte und KFZ-Betriebe anbetrifft, so liegen diesen folgende 
Überlegungen zugrunde: 

Handwerksbetriebe sind in keinem Falle Einzelhandelsbetriebe. 
Gartencenter und Baumärkte sind in aller Regel flächen- und 
immissionsintensive Betriebsformen, die im Zentralbereich 
der Wohnbebauung im Gegensatz zu Einzelhandelsbetrieben 
städtebaulich nicht vertretbar sind. 
KFZ-Betriebe sind in der Regel Reparaturbetriebe, so daß sie 
als Handwerksbetriebe von dem Ausschluß ohnehin nicht betroffen 
sind. 
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Soweit in Reparaturbetrieben ein KFZ-Handel angeschlossen 
wird, wäre ein Ausschluß des Handels aus Praktikablitäts-
gründen nicht sinnvoll, zumal ein solcher Handelsbetrieb 
keineswegs vergleichbar mit publikumsintensiven Einzelhandels-
betrieben ist. 

Aus den vorgenannten städtebaulichen Gründen war es im Rahmen 
des § 1 Abs. 6 BBauG erforderlich, die Bauleitplanung anzu-
passen. 

Zu c):  

Vorgetragene Entschädigungsansprüche im Sinne der §§ 39 - 44 BBauG 
werden zur Kenntnis genommen. 
Da die Notwendigkeit der Bauleitplanung städtebaulich und nach 
Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander dringend geboten ist, werden mögliche Ent-
schädigungsansprüche in Kauf genommen. 



S`.L'ADT DOIMAOBN 	 IIB. 326 
61/61 26 01/326/A16 -- 

	GewerbeGebiet lathi.,as--Giesen-Straßo 

BEGRÜNDUNG 
	

t r~t~ xr  be ;ri~ztdui~ uach ü 2a Abs. 6 ßBauG) 

.r, 	Be~reraliui~ des :('1.~u~~ebietos 

II VerzuAuszung 

7::i I 	e1e der 	 und Ina-lu .esplarsung 

IV 	liegräidtiiig de., :?lZ uiinhaites 

V 	Be- und Entsorgung 

VI Verkehrzerscliließua 

VII (~xi,in.£1. ichen 

VII,I ßodenorduung 

I?; 	i'It ~ n ltava~ zur h~ oherun( der Infrastruktur 

Grundsätze für soziale i°1u:~.~hmen 

~ I 	ErtYir~~1 ie'aun~; des 1sebauua splaries 

rzaeh '0 lo-: i3auox-d u s j.Iiw 

,UM Kosten =d r':Ia~.s~~zieru► ~; 

ie:i.te '1 

„e'i te .1 

ce 

tr. 

;ael~e ~►  

feite 5 

~~eite G 

Seite 6 

Seite 6 

geite 6 



Das Ylangebiet i ird =grenzt: 

im Norden; 
im :f5ordosten a 

im Südosten.: 
im Güdweten: 

durch die Lmr idstraße Nr. 280 (.L 2, 3ß) y 
durch die j3,und.esbahn, 
Grundstücke Gemarkung ~4Sm6igen, 

durch die 	das Holzwegeß und 
durch die Bundesautobahn 

~.~ `il°1rt~7~F~t9At1y3~; 

iE lt clem 11). 12„ 1974 besteht für den, unter Zi£i'er 1 
eaannten ca. 89 ha. eroßei:- :iiereielt der rechtsverbindliche 
obauung.aplan Z r. 208 "Ge~,ierbeFebiet Matt ias~-Gieses- tral e" . 

Dieser Bebauungaplarz, der erst zu einem kl.eirien Feil reali-
siert ist, seht neben. größeren Gewerbotlächen u. a. auch 
erforderliche Grihizone sp--wie den Zentralfriedhof fest. 

Unter Beachtung des vorhandenen bzw. zu eimiartenden Verkehrs- 
aufkommerzo und. hier inbesondere des starben ' jchwerlas*tver- 
kehre zu den Im Süden an das Plangebiet angrenzenden kom-
ploxen ladustriequastieren, ist eine Neuorganisation, des 
Verkehrskonzeptes im und außerhalb des Plaugsbietes erforder - 
liehe 

Durch einen .äuBeau des Kreuzungebereiches L 280/A 57 bann 
das plan reb1 c3.-i rekt und effektiv an das klassifizierte 
Überörtl che Verkehrsnetz angeschlossen werden, Der Zentral-
bereich des Geweebegebietes kann somit grundsätzlich vom 
~chwerlastverkehr entlastet werden. 

Diese, die Grundzüge der ä?lauung berührendem Maßnahmen 
sollen durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes är„ 326 
"Gewerbegebiet Mathias-Giesen-►itraße" unter Aufhebung des 
bisherigen ßobauungsplanes Ar. 20G ermäglicht werden.. 

lm Rahmen dieses verbindlichen Baul.eitplanverfahrens sollen 
auch Modifizierungen am übrigen städtebaulichen Konzept durch-
geführt werden►, deren NotwendiSkeiteu sich zum 'teil aus den 
Verhandlungen im i~, en von bereits eingeleiteten bodeaord- 
nenderi IW,4nahmeri ergaben. Innbesondere auch die Ko:xzeption 
von Grün- und Z'riedhofo£l lohen sowie deren, Größenbemessung 
wird unter Beachtung tatsächlicher und geplanter 1- nktionen 
überarbeitet. 0o mann auf die bisher im Plangebiet (lendzone 
L 280/Bundeabahn) vorgesehene Grünfläche mit der Zweckbestim-
muzrg "►  portplatz" verzichtet werden;, da außerhalb des Plan-- 
geb etes inzwischen ein für den Otadbteil llorrem notwien-Jiges 
,J)ortzentrum voll funktionsfähig erätellt wurde. 

:sie freiwerdenden Flächen werden den vorhandenen Geworbege-
bieten zuGeordinet und in diese integriert. 



111 Ziele der. HatuAordrsuny._uud  Laadeaplanung 

:per Bebauungsplan entspricht räumlich und inhaltlich der 
Zielen der RaumordnunZ und LandesplanunG sowie räumlich 
dem. wirksamen. Flächeanutzung€sp.an. der Gtadt Dormagen. 

Inhaltlich weicht der ßabauilugs3plan, soweit es die das 
Plangebiet im Süden begrenzenden Grzin, onen betrifft (Zentral- 
friedhof) 	 von. den Darstellungen des 1{ lächennut- 
zungsplanes ab. Insbesondere wird die als "l~riedhof" fest-
gesetzte FV-Iche nördlich des Holzweges, zwischen ßw-idesbahm 
und 	 aufgei;ebe n und entsprech.enä ihrer 
tatsächlichen lünktion (bestockte Fläche) als 11 2l.ächea für 
die 1: Forstwirtschaft" festgesetzt. 

Der 	 wird parallel zu diesem verbindliohen 
BA.uleitplaraverfahren unter Beachtung der vorgenaauteaa Planungs-
absichteI1 geAndert. 

TV 	 des r'3anl te.j  

Lie eist o.er AutzunG- des BebauungenplanGebiete.s Atr. ',26 
ist: sol ohl unter ßeaclituito larzdespl.aueriscüer Krite-
rien, aber iaobesondere auch durch. seine Einordnung 
Lui.erhalb der bestehenden s3täd.tebsulicheri Utrukturen 
des Stadtgebietes geboten. lÄyeine Lage in der Über-
gangszone zwischen den komplexen Großindustrieanlagen 
im üüden und, dein Wohnbsustrukturen am Nord- und Ost-
rarsd, sowie die dreii3eitige UgErenzun.g durch stark 
frequentierte Verkeärsbäzrder CA 571 L 	und Buudes- 
b,ahu), lUt ~rundsätzl ich nur eins ldutzung als Gewerbes-
gebiet zu. Hierdurch wird eine notwendig© 1kbstufung 
zwi.sohen konkurrierenden Gtrskturen sisrivoll erreicht. 

'1,~ Uons~ti~~e Ase?itidt±r~öbi~~ 

Unmittelbar an der l;'ahtstelle zwischen den Gewerbe--
gebieten und dem verdichtet bebauten =grenzenden 
Wohngebiet des + tadtteilee Lormagen--llorrem ist ein 
etädtebaulich integrierteci ""onstiges Gondergeblet 
mit der Z-:reckbestimmung 	 festsenetzt 
:,ord.en, welchen an le;.sturlgafiihige vonc-xnderle ?~rseblie-
tu3igseyeteme angebundon ist. 

Die Notwendigkeit dieses 2--onetigen Goudergebietes 
ergibt sich aus dem konsequent anzustrebenden P usbau 
der mittelzentralen J3edeutung der A..,'tadt 	und 
der in diesem Zusammenhang zu sichernden 1.11gemein-
vers3orgwig. Die Größeribem;esswig des gesamten Gonstigen 
'k:SAnd.erue~biete2, w;elchee bereits 	 zu einem 
großen 'feil funktionsfähig realisiert ist, ist unter 

des Verflechtungsbereiches der iät'adt Dormagen 
mit dem weiträumigen Umland vorgenommen worden. 
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Biue F lächenvergrÖßerung gegenüber den bis=heri eu 
Plaavorgaben ist nicht notwendig und auch nicht 
Vorgesehen. 

2 ~ 	S3 der ~3utzu~ns~; 

Zur Brroichung einer flexäbelen 11"unktion.9-- und Baugeste:.- 
tun 	der mögliohen vers ohiedenarti pten Gewerbebebauung 
sing grundsätzlich dies i. beebaubaren 2 lUcshen nur durch 
Baugrenzeit bestimmt worden. 

Die ilborbaubaro>n. 2lächen, soweit sie im. Zeutralbereich 
des PlariSebietee liegen, sind von der Ubhenentwicklung 
ge Hadert Und gestaffelt. üntlang der Erschließungs 
anlagen Itst der hochzonige Bereich (Zahl der Vollgoachosze 
III IV) zugeordnet , lilh;.ordurGh eine optische Abschir-
mung dar nur gesc%osß.gen bebaubarem hinteren, Grund-
stüoksbereiche zu orreichen. "Uri die erreiUnachte Nutzungs-
flexibilität s cher::,LstQllen, sind nach  § 17 der ßau-» 
nutzungsverordnung die 	 -~us71utzunGswerte 
den Bg-~ugebiet«L% zu eo ae+t worden. Die oben rpaannten 
Kriterien gelten qCa geWiß auch fü.r die Gou~eizzbedar~°sw 
Mächhen sowie für. das "Wonstige Sondergebiet". 

w XmminiBior  s~, ~: ut 

~~U G•~.~#~ti~x' r~tia ~.'u',~,g~,'oiete, 

Da.n esamte Gewerbegebiet liegt am Ilard- und Or>trand 
d.eA lang ebietes unmittelbar -- durch Verk-ehrebünder 
getrennt - bereits realisierten. Wohnbauflüchen gegen- 
•über. 

In Abstimuilg mit dem l';t atlicheu GewerbeaufsIchtsamt , 
unter besoaderer BerUckseichtigung des Irrmiss on,sschut-- 
zes, sind die oben genarn~sten, Randzonen des Ge werbe-- 
gebietee gegliedert und i=issions=4131G einpschzünkt 
worden. In dea sogenannten immiasionsarmen Zonen des 
Geworbegebietes dürfen nur Betriebe oder ßetriebs-
tei.le, .;!ntergebracht t.rerden, die bezürlich ,taub oder 
Gase keinerlei Immission verursachen und bez-U!„lich 
Lärm an der Grenze des Wolulgebietes folgende + " is sions.a 
richtwerte nicht Überschreiten kömien. 

tagsüber 50 d.B(A~ 
nachts 35 dß(A) 

1.1 V 	h's~S].'trmCshi~,a+ 

Dies vorhandene 	 iat zur Zeit 
Haupterschließungseptem fier das Plangebiet und hat 
Zubringerfunktion für die im Lüden arg das Plangebiet 
w.igrenze,uden komplexen Industriaquartiere. Der (Iber--
wiegender Teil des Verkehrsaufkommens auf der Matt ia.9- 
Gienen-:itraße verteilt sich auf das außerhalb des 
Plangebiets vorhandene )Klassifizierte Verkehrenetz 
(lr 280) , Urelches unmittelbar dar; Wohngebiet ilorxem-
Süd tangiert. 



Durch deu geplanten Neubau der ilambux'ger Straße 
mit unmittelbarem Anschluß an den Autobahnknoten 
Do=agen wi:cd die 	 vom So iaerlaatw 
verkehr und, euch vom allgemeinen, werkverXehr stark 
entlastet. Die das Wohngebiet liorreu- Güd tangierenden, 
Uerkehremengen werden enteprecheud reduziert so daß 
hier eine üermindezung dee vorhandenen Mittelungs- 
peGels von o L :P 1 e6 ctß(i j erre loht wird. 

lm Bereich des geplanten Vetknilpt=espunktes L 280/ 
a~ 57/H=burGer Straße wird eine max. Zrhöhung des 
Mittelungspegels von oL = 0,5 d3(tk) eintreten, die 
,jedoch unbeachtlich ist. 

ä3Q-- ur~d 1;nteor 	r 

Das gesamte Gebiet wird arr die öffentliche 112'trom- und, 
Wasserversorguus angeschlozuen. Die I; estsetzung der 1.'11ichen 
.für Trafostationen/(;ompactstationen ist durch die 'itandort- 
Vorgabe cles 	 begründet 

Jach 1 aßgabe des ( ®n®acal.exxtw eaemun ;splanee Dorma en, 
Teilentwäuzer=Gaabsa~uiitt Get~;erb

T
~ ebiet Mathiasy-Giosen~-Straße 

ot eine zontrale i;n~6J4;S~~3rüng _ ~reansystem - vorgesehen. 
.Alle aufalleudesa Sahiuutzvrüsser werden zur vollbiologieohen 
Kläraril age :i,.zi 	 geleitet und dort achadlos 
beseitigt. 

Anfallende legenivUsser C•rerMen im Plgr1 eba et einem funktions--
fähig eretel.lten liegennklärbeckea zuge iUivt und anr~ohließend 
verzickert. 

Daz gesamte Gebiet ist au die voll, fwaktionsfilhig vorha3n►-
deaeic Uiz3eren klassifizierten ►)traßensyateme (L 2800  X'18) 
angebuaden und durch die L 280 auch an die bundesautob rn 
(_b 57) tangiert. Zur 	 dieser Verkehrssituation, 
insbosondere zur nzesratrierung und Lenkung des erhoblichoa 
'acht„erlaotverkehre, wird der vorhrndezie A4.utobahnknoten 
:uormagen so umgestaltet, daß dar> Plwigebiet unmittelbar 
=I diesen angebunden werden kann. 

Die entsprechende 4~ggrspange zur A 57 (Hambuner ~traf3o 
verbindet dieses Gebiet mit den im Südens angrenzenden 
Tndusta~~.ae uart erer~. Alle 	 im Ill.angebiet 
erhalten entepreahend ihrer v erkehrebed$atung ausreichead 
bemessene tiue2soluiitt+e» 

Die liaupterschliaUungsa,ch,sen zu den Arbeitest t t,en im Uxi -
raxiz,e,.nc~  en1  lndustrisZebiet..  werden giunds€~.tzlioh mit Getrennt 

geführten s1.~d~3~egl~~ ausgestattet.  lret. 



Parkplätze Bind innerhalb der öffentlic hen Verkehrsfl,äeherl 
in notwendiger Anzahl angeordnet. Private Stellplätze 
könuea auf den einzelnen Grundstücken untergebracht vierden, 

Vil"  

Alle Vorhandenen klassifizierten :tra[3enverkehrssysteme 
(L 2801 A 57) worden gegenüber de5a Gez~erbeGebieten durch 
öffentliche Grünanlagen abGeschi rmt. :-'us Gründen des 
7m~ii~sious ohutzes sowie witer Beachtung von Gicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs (ölend-- und. Sichtschutz) 
ist res erforderlich, die Grünzone Lateneiv zu, bepflanzen. 
Nach ~ 9 14r. 25 BBauG ist daher rdr die Gesamte Gr"ünfläohe 
ein Pfl« azgebot festgeaetzt. 

Die im Uüden des 21azlgobi.etes vorhundelie und darüber hinauo- 
geheudesi vfferitli,chen Grünflächen huben rieben ihrer Panktiou 
als 	 zwischen vorhaudeuen. Industrie- und 
geplantezl Gewerbequartiereia such eine hertrorraCende Bedeu•« 
ttW„ als Lu:'taus'c:;auNchuoUv 	 sie muß 
in ihrem " ufbau beibehalten und entgpri chend den planfest-
setzutigen verstärkt Wid Gesichert Worden,. 

~1 oti;eit in dieeom Lexexch 4 alc~artig bestockte Flächenvarhan-
den sind, e i ad diese im Linvorueivaeri mit dea Yorstbehörden 
als 1'1'lächezz für die :Worstwirtscha.ft" festgesetzt und mit 
in die Grüzazone integriert. 

Entlang der Butadesbahnstrocke Ul.n -- i eusu ist eine .munktioas- 
trorUung, zwischen vorhanderion bzw. gepl,urateta Bahnanlagen 
und den Gevorbegruadatücken erforderlich. Diese nus optischen 
und 	 erforderliche Trennung wird durch 
eine die B

e
hnanlugen beGl.eitezade bepflanzte Grünzone (Pflanz-- 

gebot )iiach c Ur. 	ß!3 uü) erreicht. 

Zur Wahr ae; Qines l4ut2,wigeausgleichs verbleiben die Grün-
im rriv-atbes:i+tü wid können daher dem, Maß der , utzung 

für die Überbaubaren Gmid.atücksflärheu :CLUtehenmiWig zu.ge--
reelm et werdexl. 

Zenit, l.4 ia ,of 

Linerhalb der .:..bgreiizuuGijzone (:'ri zchlu;'tschneise )" zwischen 
vorhandener Iadustrie und Gewerbebereicheu, die den gesamten 
Südrand des Plangebietes umfaßt, ist ein vorhandener b`ried-
ho£ intep ri.ert . Uurcll bedarfsorie ritierto 11ächenvergröße- 
rung soll. seixler Bedeutung als Zentral:`riedhof iiechuunG 
getragen worden, 

Durch intensive Bepflanzuag unter Uachtulug bereits bestehen-
der Griinzorion wird dws - „'ri.edhofsareal geSeaüber den ungren-- 
„enden 	 abgoschi.riat. 1)ie gesamte j'rnlage 
wird landschaftsgerecht in die 'bestehende Grünzone eirege- 
bunden. 

_.6_ 



V-III Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen .sind notwendig und vorgesehen. 
Sie richten sich nach den Maßgaben des IV. Teiles des 
Bundesbaugesetzes. 

IN Naßnahmen zur Sicher{ins der Infrastruktur 

Die notwendige Infrastruktur (0 9a BBauG) ist gegeben; 
Nie wird im Zuge der Realisierung der Planungen ergänzt 
und verbessert. 

K 	Grundsätze für soziale Maßnahmen  

Sollten sich bei. der Verwirkli,ehunb des Bebauungsplanes 
nachteilige Auswirkungen auf die persönlichen. Lebensumstände 
von Bürgern ergeben, wird die Stadt Dormagen nach § 13a 
BBauG Mafanahmen mit den Bürgern erörtern., die das Ziel haben, 
soziale Warten zu vermeiden. 

XI Verwirklichung des Beba%UixngsplaneE  

Maßnahmen im Sinne des 39b BBauG ff., Sand zwar Baugebote 
( 39b), Nutzungsgebote ( D?c), Modernisierungs- und 
lnstandsetzungsgebote (0 39e sind zunächst nacht vorgesehen. 

Sollte der Bebauungsplan in den zu erwartenden Zeiträumen 
nicht verwirklicht werden, so behält sich die Stadt Dormagen 
nach Abviä6mng der öffentlichen und privaten :Belange Maßnah-
men. im Sinne des 0 39b - 39e BBauG, insbesondere Pflanz-
gebote, vor. Der Bebanungsplan.soll kurzfristig verwirklicht 
werden.. 

..Il Festsetzungen  nach ~ 10.~) Dauordnung 14W 

:linfriedi€-ning„en  

Die Festsetzungen über Hirt und Umfan; von Einfriedigungen 
dienen der AbgrenzunG der an das klassifizierte äußere 
Erschließungssystem (L 280) angrenzenden Plangebietsbereiche. 
Um Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der L 2£30 
durch private Zu- und Abfahrten nicht. zu beeinträchtigen, 
sind die Einfriedigungen lückenlos und dauerhaft in einer 
Höhe von 1,50 m zu errichten. Aus optischen Gründen sind 
die Ei.nfri.edigun.gea in die Äandzonen der das klassifizierte 
Straßensystem begleitenden Gri nflächen angeordnet. 



Äll K2etell uni  

Der ;3ta(It Loma en -werden durch diose vtiidtebaulic:he 
Maßiivhme :Col.E;en e ilberuchlielg .ich e=ittelte Kosten 
entct;ehen 

G=ndoz-rorb uud 're:i le 	; der Flächen ca. 570.0001,  Diel 

2traßenbau 	 ca. 6.11.006000,--- ,►  
Kanalisation 	 ca. 7«000.000,-- r' 

eleuchtune-; 	 ca„ 	150.000,...,  „ 

Grunflächen 	 c . 22000701-- rr 

tdaouarl.eitu.u,6 	 ca...,  . j22A223 — "~.. 
illegesamt: 	 14.670o000 9  DM 

Die Bereitstellung der 	 Ilyt:tel für die Real,isierIns 
de.9 E3obaauzieup!ane-,- iut aus clem 1U- uuahal w der Stadt Domaren zu 

Dornalten, den 10. Juni. 1930 

Bucbhälz 
Techn. Beigeorchieter 
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